
Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e.V. 

Ausbildung der 
Notfallsanitäter 

29. Notfallmedizinische Jahrestagung 



Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e.V. 

Agenda 

• Regelungen NotSanG & APrV 

• Heterogenität der Versorgungsqualität 

• Pyramidenprozess 

• Länderspezifische Regelungen  

   (Niedersachsen + Hessen) 

• Empfehlungen für die Nachqualifizierung und 
Fazit 
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Regelungen NotSanG 
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§4 NotSanG: Ausbildungsziel 

(2) Die Ausbildung nach Absatz 1 soll insbesondere dazu befähigen, 

1. die folgenden Aufgaben eigenverantwortlich auszuführen: 

c) Durchführen medizinischer Maßnahmen der Erstversorgung bei 
Patientinnen und Patienten im Notfalleinsatz und dabei Anwenden von 
in der Ausbildung erlernten und beherrschten, auch invasiven 
Maßnahmen, um einer Verschlechterung der Situation der Patientinnen 
und Patienten bis zum Eintreffen der Notärztin oder des Notarztes oder 
dem Beginn einer weiteren ärztlichen Versorgung vorzubeugen, wenn 
ein lebensgefährlicher Zustand vorliegt oder wesentliche Folgeschäden 
zu erwarten sind, 
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(2) Die Ausbildung nach Absatz 1 soll insbesondere dazu befähigen, 

2. die folgenden Aufgaben im Rahmen der Mitwirkung auszuführen: 

a) Assistieren bei der ärztlichen Notfall- und Akutversorgung von 
Patientinnen und Patienten im Notfalleinsatz, 
 
b) eigenständiges Durchführen ärztlich veranlasster Maßnahmen bei 
Patientinnen und Patienten im Notfalleinsatz und 
 
c) eigenständiges Durchführen von heilkundlichen Maßnahmen, die vom 
Ärztlichen Leiter Rettungsdienst oder entsprechend verantwortlichen 
Ärztinnen oder Ärzten bei bestimmten notfallmedizinischen 
Zustandsbildern und –situationen standardmäßig vorgegeben, überprüft 
und verantwortet werden, 

§4 NotSanG: Ausbildungsziel 
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§4 Ausbildungsziel Kommentar 

Hierbei geht es zum Beispiel um Maßnahmen zur 

Sicherung der Atemwege und Beatmung, zur 

Stabilisierung des Kreislaufs, der Schmerzbekämpfung 

oder zur Reanimation einschließlich der dabei 

erforderlichen Abgabe von Medikamenten. 

 

Der Gesetzgeber geht dabei davon aus, dass die 

Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter von diesen 

Kompetenzen unter den in § 4 Absatz 2 Nummer 1 

Buchstabe c näher beschriebenen Voraussetzungen im 

Interesse der Patientenversorgung Gebrauch machen 

werden. 
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Rettungsassistent Notfallsanitäter 

Voraussetzung Hauptschulabschluss Realschulabschluss oder Hauptschule mit abgeschl. 
Berufsausbildung 

Ausbildungsdauer 2 Jahre 3 Jahre 

Theoretische Ausbildung 1200 h/ 30 Wochen 1920 h/ 48 Wochen 

RD-Praktikum 1600 h/ 40 Wochen 1960 h/ 49 Wochen 

Klinik-Praktikum 420 h/ 10 Wochen 720 h/ 18 Wochen 

Ausbildungsziel Helfer des Arztes Eigenverantwortliche und Teamorientierte Mitwirkung 
bei der notfallmedizinischen Versorgung 

Befähigung u.a. Feststellen der Lage; Beurteilen des 
Gesundheitszustandes; Herstellen der 
Transportfähigkeit; eigenständiges Durchführen 
lebensrettender/ gesundheitserhaltender Maßnahmen; 
Durchführen ärztlich veranlasster Maßnahmen; 
Eigenständiges Durchführen heilkundlicher Maßnahmen 
die vom ärztl. Leiter bestimmt wurden, etc. 

Lerninhalte invasiver 
Maßnahmen 

u.a. Narkoseeinleitung unter Anleitung anwenden, 
Anlage von Zugängen, Sicherung der Atemwege, 
Medikamentenkunde und –applikation etc. 

Vergleich der Ausbildungen 



Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e.V. 

Ausbildung 

• Dauer: 3 Jahre oder in Teilzeit max. 5 Jahre  

• duale Ausbildung 

• Mindestens mittlere Reife 

• kein Mindestalter 

• gleichwertige Ausbildungen können angerechnet 

werden 

• Ausbildungsvertrag gesetzlich geregelt 

• Ausbildungsvergütung gesetzlich geregelt 
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a) Theoretische Ausbildung in der Schule 

b) Praktische Ausbildung an der Rettungswache 

c) Praktische Ausbildung in der Klinik 

Ausbildungsstruktur und -hoheit 

• Ausbildungshoheit liegt wird bei der Schule 

• Schule schickt Praxisbegleitung in 

Krankenhäuser und Lehrrettungswachen 
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Praxisanleiter 

• Notfallsanitäter 

• mind. 2 Jahre Berufserfahrung 

• Zusatzweiterbildung von 200 Stunden 

• geschützte Bezeichnung 

• Übergangsregelung für 5/7 Jahre 

• Vermutlich eigene Gehaltsgruppe 
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Regelungen 
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Gesundheitliche Eignung und keine Annahme zur Unzuverlässigkeit 

Ergänzungsprüfung (in < 7 Jahren) 

Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Notfallsanitäter 

> 5 Jahre 
als RettAss 

mind. 3 Jahre 
als RettAss 

< 3 Jahre 
als RettAss 

Teilnahme an  
Ausbildung 480h 
zur Vorbereitung 

Teilnahme an  
Ausbildung 960h 
zur Vorbereitung 

Vom Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter 
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Ergänzungsprüfung 

> 5 Jahre 
als RettAss 

mind. 3 Jahre 
als RettAss 

< 3 Jahre 
als RettAss 

Gliederung der Ergänzungsprüfung 

320 h 

80 h KH 

80 h LRW 

640 h 

180 h KH 

140 h LRW 

Theorie 

Praxis 
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Mündlich 

Staatliche Ergänzungsprüfung 

• Einzeln oder zu zweit (je Prüfling 30-40 Min.) 
• Abnahme und Bewertung = zwei Fachprüfer 
• Leistung muss „bestanden“ werden und es darf in 

keinem Themenbereich die Note „ungenügend“ 
vergeben werden 

Praktisch 

• 2 Fallbeispiele 
• traumatologischer Notfall, internistischer Notfall 
• Abnahme und Benotung = 1 Praxisanleiter (LRA) + 1 

Fachprüfer 
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§ 16 Mündlicher Teil Ergänzungsprüfung 

1. Kommunikation und Interaktion mit sowie Beratung 
von hilfesuchenden und hilfebedürftigen Menschen 
unter Berücksichtigung des jeweiligen Alters sowie 
soziologischer und psychologischer Aspekte, 

– Maslow’sche Bedürfnispyramide und deren Bedeutung für 
den Notfalleinsatz 

– Vier-Seiten-Modell – vier Ebenen und deren Leitfragen 

– Besonderheiten in der Kommunikation mit Kindern, alten 
und dementen Menschen 

– Soziologie und die Bedeutung für den 
Rettungsdienst/Krankentransport 

– Bedürfnisse sterbender Menschen 

– Grundlagen der PSNV 
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2. Handeln im Rettungsdienst an Qualitätskriterien 
ausrichten, die an rechtlichen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Rahmenbedingungen orientiert sind, 

– Rechtliche Bedingungen zur (eigenständigen) 
Durchführung medizinischer Maßnahmen 

– Rechtliche Bedingungen der Delegation 

– Landesrettungsdienstgesetz 

– Das eigene handeln im Rettungsdienst ausrichten an 
Strafrecht, Zivilrecht und Straßenverkehrsrecht 

– Qualitätsmanagement im Rettungsdienst 

– Dokumentation im Notfalleinsatz und im Rahmen des 
Qualitätsmanagement 

 

§ 16 Mündlicher Teil Ergänzungsprüfung 
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1. Bei der medizinischen Diagnostik und Therapie mitwirken, 
lebenserhaltende Maßnahmen und Maßnahmen zur 
Abwendung schwerer gesundheitlicher Schäden bis zum 
Eintreffen der Notärztin oder des Notarztes oder dem Beginn 
einer weiteren ärztlichen  Versorgung durchführen. 
– Möglichkeiten zur Sicherung der Atemwege, Beatmungsformen, CPAP 

– Medikamente im Rahmen der Reanimation 

– Antikoagulanz und Thormbozytenaggregationshemmer 

– Medikamente und Maßnahmen beim Lungenödem 

– Indikationen zur Entlastungspunktion beim Spannungspneumothorax 

– Volumenstrategie beim Traumapatienten 

– Sachkunde bei allen Maßnahmen und Medikamenten des 
Pyramidenprozesses 

 

Begründung/ Kommentar 
Sie kennzeichnen in besonderer Weise die Weiter-
entwicklung der Ausbildung zum Beruf des Notfall-
sanitäters im Vergleich zur bisherigen Rettungs-
assistentenausbildung. Die Durchführung und 
Bewertung des mündlichen Teils der Ergänzungs-
prüfung entspricht im Wesentlichen dem mündlichen 
Teil der staatlichen Prüfung, weshalb auf die Aus-
führungen zu § 14 verwiesen wird. 

 

§ 16 Mündlicher Teil Ergänzungsprüfung 
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1. Einschätzung der Gesamtsituation 
2. Erstellung einer Arbeitsdiagnose 
3. Umgang mit medizinisch-technischen Geräten 
4. Durchführung von Sofort- und Erweiterten 

Versorgungsmaßnahmen 
5. Dokumentation 
6. Soweit erforderlich, der Herstellung der Transport-

bereitschaft und der Übergabe der Patientin oder 
des Patienten in die notärztliche Versorgung 

 
• Jedes Fallbeispiel wird durch ein Fachgespräch 

ergänzt  

§ 16 Praktischer Teil Ergänzungsprüfung 

Besonderheiten 
Jeder Prüfling muss in jedem Fallbeispiel 
als Teamleiter fungieren (2er Team = 4 
Fallbeispiele = mind. 2 Stunden) 
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Alternative § 32 NotSanG 

Rettungsassistenten können sich 
ohne Ergänzungslehrgang zur 
staatlichen Prüfung anmelden. 
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Länderspezifische Regelungen 
• Hessen:  

– Nachweis der Tätigkeit als RA in den letzten 5 
Jahren – Umfang nicht ausschlaggebend 

• Niedersachsen: 

– 5 jährige Tätigkeit als Rettungsassistent mit 
mindestens 50% Stellenanteil (20h Woche) 

– Ergänzungsprüfung für ehrenamtliche RA 
ausgeschlossen. 

– Zugelassene Schulen (Ergänzungsprüfung) nur 
derzeit Tätige. 



Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e.V. 



Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e.V. 

Problematik Heterogenität 
Versorgungsqualität 
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Heterogenität der Versorgungsqualität 
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„Bundesausschuss - Pyramidenprozess“ 
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Zukünftige Notfallsanitäter, 
 Notärzte, ÄLRD 

Ärztekammern,  
Med. Fachgesellschaften 

Schulen, Krankenhäuser 

Hilfsorganisationen, Feuerwehren,  
Unternehmer 

Kommunen, Länder 

Beteiligte am Entwicklungs- und Abstimmungsprozess 

Öffentliche 
Träger 

Arbeitgeber 

Schulen, 
Krankenhäuser 

Körperschaften, 
Berufsverbände 

An der Ausführung 
Beteiligte 

Bundesverband ÄLRD und DBRD 
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Katalog „Invasive Maßnahmen durch Notfallsanitäter/-innen“ 
 

• Die Maßnahmen werden durch Arbeitsanweisungen 

(SOP) des ÄLRD für den jeweiligen 

Rettungsdienstbereich konkretisiert. 

 

• Die praktischen Erfahrungen werden in einem 

Nachweisheft dokumentiert, wobei eine Mindestzahl an 

praktischen Maßnahmen erreicht werden soll. Im 

Nachweisheft muss die Möglichkeit gegeben werden, 

zusätzliche praktische Erfahrungen zu dokumentieren 

(z.B. erlebte Geburten). Bei praktischen Übungen am 

Phantom, sollen diese in unterschiedlichen Szenarien 

stattfinden.  
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Katalog „Invasive Maßnahmen durch Notfallsanitäter/-innen“ 
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Katalog „Invasive Maßnahmen durch Notfallsanitäter/-innen“ 
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• Der nachstehende Medikamentenkatalog stellt den 

Mindestumfang für die Medikamente dar, die während der 

Ausbildung zur Notfallsanitäterin / zum Notfallsanitäter von 

den Schülerinnen und Schülern erlernt werden sollen.  

 

• Die Anwendungsform in der rettungsdienstlichen Praxis im 

Rahmen der Mitwirkung oder der Assistenz, ergibt sich aus 

den Arbeitsanweisungen (SOP) des zuständigen ÄLRD oder 

eigenverantwortlich. 

 

• Weitere rechtliche Bestimmungen (z.B. BtMG) bleiben davon 

unberührt.  

 

Katalog „Invasive Maßnahmen durch Notfallsanitäter/-innen“ 
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Was ist möglich und nötig? 

• Vorbereitungslehrgänge zur 
Ergänzungsprüfung 

• Nutzen der jährlichen Fortbildungen zur 
Vorbereitung 

• Individuelle Qualifizierung durch LRA/ 
Praxisanleiter 

• Schulung von neu erworbenen 
Kompetenzen 
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Empfehlungen für die Nachqualifizierung 

• Kein Überprüfen von spezifischen Fähigkeiten, 
sondern Erlernen von weiterreichenden 
Handlungsfeldern 

• Inhalte müssen sich orientieren an: 

– zukünftigen Maßnahmen/ Medikamenten 

– Standardisierten Vorgehensweisen (ERC, PHTLS, 
AMLS, EPC etc.) – evtl. Kurse integrieren 

• Fallbeispiele folgen dem ABCDE Konzept 
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Fazit 

• Vorgehen notwendig um 
Notfallmedizin auf hohem Niveau 
auch in der Zukunft zu 
gewährleisten. 

• Bundesweit einheitliches Curriculum 
und SOP 

• Professionalisierung des Berufes 
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Rettungsdienst am Wendepunkt 
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Visionäre finden Wege! 

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten! 

Bedenkenträger finden Gründe 


